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Regeste

Ausstandsbegehren

Erwägungen

E. 2
Mit der Beschwerde können gemäss Art. 320 lit. a und b ZPO die unrichtige
Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt
werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im
Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).

E. 3
Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung ihres grundrechtlichen Anspruchs auf ein
gesetzmässig besetztes Gericht.

E. 3.1
Nach Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV)
vom 18. April 1999 hat jede Person Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes,
zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind
ausdrücklich untersagt. Inhaltlich gleiche Anforderungen an die Justiz stellt auch Art. 6
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
vom 4. November 1950. Mit dem Erfordernis des gesetzlichen Richters wird verlangt, dass
die Organisation, die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte im Voraus
generell-abstrakt geregelt werden. Die Regelung will verhindern, dass Gerichte eigens für
die Beurteilung einer Angelegenheit gebildet werden. Die Rechtsprechung soll auch nicht
durch eine gezielte Auswahl der Richter im Einzelfall beeinflusst werden können. Jede
Besetzung, die sich nicht mit sachlichen Gründen rechtfertigen lässt, verletzt die Garantie
des verfassungsmässigen Richters. Das Verfahrensgrundrecht von Art. 30 Abs. 1 BV gilt
dabei für sämtliche gerichtlichen Verfahren aller Instanzen (BGE 144 I 37 E. 2.1; Gerold
Steinmann , in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [Hrsg.], St. Galler Kommentar
zur Schweizerischen Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014, Art. 30 BV Rz. 10). Besteht
eine gerichtliche Behörde aus einer bestimmten Zahl von Mitgliedern, so müssen - unter
Vorbehalt einer abweichenden gesetzlichen Regelung - alle am Entscheid mitwirken. Jeder
Verfahrensbeteiligte hat Anspruch darauf, dass die Behörde richtig zusammengesetzt ist,
vollständig und ohne Anwesenheit Unbefugter entscheidet. So hält auch § 47 Abs. 1 GOG
fest, dass das Gericht zur Verhandlung, Beratung und Entscheidung vollzählig anwesend
sein muss. Der Anspruch auf den gesetzlichen Richter wird insbesondere verletzt, wenn ein
Gericht in kleinerer als der vorgesehenen Besetzung urteilt. Die Behörde, welche in
unvollständiger Besetzung entscheidet, begeht eine formelle Rechtsverweigerung (BGE
137 I 340 E. 2.2.1; BGE 129 V 335 E. 3.1; BGE 127 I 128 E. 4b; René Rhinow/Heinrich



Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser , Öffentliches Prozessrecht,
3. Aufl., Basel 2014, Rz. 470).

E. 3.2
Wird ein Ablehnungsgrund geltend gemacht, entscheidet der betreffende Spruchkörper des
Gerichts über den Ausstand von Richterinnen und Richtern sowie von
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern, unter Ausschluss der betroffenen
Gerichtsperson (§ 38 Abs. 1 lit. a GOG). Zuständiger Spruchkörper für den vorliegenden im
ordentlichen Verfahren geführten Zivilprozess ist die Dreierkammer des Zivilkreisgerichts
(vgl. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [EG ZPO] vom 23. September 2010). Die Dreierkammer tagt mit dem
Präsidium und zwei Richterinnen oder Richtern (§ 17 Abs. 2 GOG). Der vorliegend
angefochtene Entscheid wurde vom Gerichtsvizepräsidenten zusammen mit einer Richterin
und somit in Zweierbesetzung gefällt. In der Begründung wird festgehalten, der
Spruchkörper entscheide unter Ausschluss des Gerichtspräsidenten über dessen Ausstand.
Damit wird zwar § 38 Abs. 1 lit. a GOG korrekt nachgelebt, die Vorinstanz übersieht
jedoch, dass in einem solchen Fall die sich im Ausstand befindliche Gerichtsperson zu
ersetzen ist, damit die gesetzlich vorgesehene Normalbesetzung wiederhergestellt wird (vgl.
Regina Kiener , in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 50 ZPO Rz. 5; Stephan Wullschleger , in:
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 50 Rz. 10; BGE 137 I
340 E. 2.2.1; BGE 127 I 128 E. 4b). In Zivilsachen kann zwar gemäss § 47 Abs. 2 GOG ein
rechtsgültiges Urteil auch dann erlassen werden, wenn das Gericht nicht vollzählig
anwesend ist; dies aber nur mit vorgängiger Einwilligung aller Parteien. Deren
Einverständnis wurde vorliegend nicht eingeholt. Das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft
Ost verfügt nominell über vier Präsidien sowie über acht Richterinnen und Richter (§ 3 Abs.
1 des Dekrets zum Gesetz über die Organisation der Gerichte [GOD] vom 22. Februar
2001), so dass ein sich im Ausstand befindlicher Richter ohne Weiteres durch ein anderes
Mitglied ersetzt werden kann. Weshalb die Vorinstanz vorliegend dennoch nicht in der
Normalbesetzung entschieden hat, wird mit keinem Wort dargelegt. Offenbar ging sie
davon aus, dass sie - bedingt durch den Ausstand des Gerichtspräsidenten - mit nur zwei
Mitgliedern entscheiden durfte. Dies trifft nach dem oben Gesagten nicht zu.

E. 3.3
Der Anspruch auf ein gehörig besetztes Gericht ist formeller Natur. Seine Verletzung führt
zwar vorliegend entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht zur Nichtigkeit, aber
unbesehen der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des
angefochtenen Entscheids. Der Mangel des angefochtenen Entscheids ist grundsätzlicher
Natur, so dass eine Heilung nicht in Frage kommt (vgl. Urteil des BGer 1C_85/2014 vom 9.
April 2015 E. 2.7; Urteil des BGer 1C_235/2008 vom 13. Mai 2009 E. 3.2.1).

E. 4
Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der angefochtene
Entscheid ist aufzuheben. Die Angelegenheit wird an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit
sie eine neue Entscheidung in gesetzmässiger Besetzung trifft.

E. 5
Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt.
Angesichts des von keiner Partei veranlassten formellen Fehlers der Vorinstanz, der zum



vorliegenden Entscheid führt, erscheint es sachgerecht, die Gerichtskosten für das
Beschwerdeverfahren in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO auf die Gerichtskasse zu
nehmen bzw. von den Parteien keine Gerichtskosten zu erheben. Den Beschwerdeführern
ist der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.-- zurückzuerstatten. 6.1 Im
Gegensatz zu den Gerichtskosten enthält die Zivilprozessordnung bezüglich der
Parteientschädigung keine gesetzliche Grundlage dafür, den Kanton zur Tragung der
Parteientschädigung zu verurteilen ( David Jenny , in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 107 ZPO Rz. 26; BGE 140 III 385 E. 4.1). Die
Parteikosten sind somit nach dem Unterliegerprinzip zu verteilen. Da vorliegend keine
Partei vollständig obsiegt hat, werden die Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin
im Umfang des Unterliegens hinsichtlich der Parteikosten gegenseitig
entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung spricht das Gericht
nach dem kantonalen Tarif (Art. 96 ZPO) zu. Die Parteien können eine Kostennote
einreichen (Art. 105 Abs. 2 ZPO). 6.2 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer macht in
seiner Honorarnote vom 27. September 2018 einen Zeitaufwand von 4.75 Stunden à Fr.
375.-- sowie eine Spesenpauschale von 3% geltend. Die Kostennote ist nicht tarifkonform.
Gemäss § 2 Abs. 1 der vorliegend anwendbaren Tarifordnung für die Anwältinnen und
Anwälte (TO) vom 17. November 2003 wird das Honorar in Beschwerdesachen nach dem
Zeitaufwand berechnet. Der Honoraransatz beträgt je nach Schwierigkeit und Bedeutung
der Sache Fr. 200.-- - Fr. 350.-- pro Stunde (§ 3 Abs. 1 TO). Nur bei speziellen
Verhältnissen kann nach § 4 TO ein Zuschlag erhoben werden. Der vorliegend zum Ansatz
gebrachte Stundentarif von Fr. 375.-- übersteigt ohne Begründung den regulären
Tarifrahmen. Soweit weiter eine Spesenpauschale von 3% berechnet wird, widerspricht dies
der Vorschrift von § 16 Abs. 1 TO, wonach für Auslagen der tatsächliche Aufwand in
Rechnung zu stellen ist. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass der Aufwand für die
verspäteten Eingaben nicht entschädigungspflichtig ist. Insgesamt erscheint unter
Berücksichtigung der vorstehenden massgeblichen Aspekte ein Stundenaufwand von 3
Stunden à Fr. 250.-- gerechtfertigt. Die Auslagen werden ermessensweise auf Fr. 20.--
festgesetzt. Daraus resultiert eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 770.-- (inkl.
Auslagen). Mehrwertsteuer wird keine ausgewiesen. Soweit die Honorarrechnung über
diesen Betrag hinausgeht, ist die Beschwerdegegnerin nicht entschädigungspflichtig. 6.3
Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat keine Honorarrechnung eingereicht,
weshalb das Gericht die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzt (§
18 Abs. 1 TO). Der Aufwand für die Klienteninstruktion und die Erstellung der
Beschwerdeantwort wird auf rund 8 Stunden geschätzt und ein mittlerer Stundenansatz von
Fr. 250.-- angerechnet. Nach Hinzurechnung der Auslagen von schätzungsweise Fr. 20.--
und der Mehrwertsteuer beträgt die Parteientschädigung Fr. 2'175.55 (inkl. Auslagen und
7.7% MWST). 6.4 Beim vorliegenden Verfahrensausgang ist umfangmässig von einem
gleichmässigen Unterliegen auszugehen. Es ist je eine hälftige Parteientschädigung
zuzusprechen, wobei die gegenseitigen Forderungen zu verrechnen sind. Dementsprechend
haben die Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe
von Fr. 702.75 (inkl. Auslagen und 7.7% MWST) zu bezahlen. Demgemäss wird erkannt :
://: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Der angefochtene
Entscheid wird aufgehoben und die Angelegenheit wird zur neuen Beurteilung an die
Vorinstanz zurückgewiesen. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Der geleistete
Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.-- wird den Beschwerdeführern zurückerstattet. 3.
Die Beschwerdeführer haben der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der



Höhe von Fr. 702.75 (inkl. Auslagen und 7.7% MWST) zu bezahlen. Präsidentin
Gerichtsschreiber
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